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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
- SPORTZENTRUM

ENTGEL TORDNUNG DES SPORTZENTRUMS 
Wintersemester 2021/2022 

Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig (TU 
Braunschweig) hat in seiner Sitzung am ___ auf Vorschlag der 
Sportkommission diese Entgeltordnung für das Sportzentrum der TU 
Braunschweig beschlossen. 

§ 1 Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich

(1) Gemäß § 13 Abs.6 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)
können die Hochschulen in staatlicher Verantwortung für Angebote
des allgemeinen Hochschulsports Gebühren und Entgelte erheben.
Zur Bestimmung der Höhe der Gebühren und Entgelte hat das
Präsidium gemäß§ 13 Abs. 9 NHG diese Ordnung erlassen.

(2) In dieser Ordnung werden die Gebühren und Entgelte der Höhe
nach festgelegt sowie ergänzende Regelungen im unmittelbaren
Kontext getroffen. Die Ordnung findet Anwendung für den Bereich
der TU Braunschweig, sie gilt aufgrund eines
Kooperationsabkommens, auch für Mitglieder und Angehörige der
beteiligten Hochschulen, also der Hochschule für Bildende Kü
(HBK) und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
(Ostfalia).

§ 2 Allgemeine Grundsätze

(1) Die Angebote und Sportanlagen des Sportzentrums stehen in
erster Linie den Mitgliedern und Angehörigen der beteiligten
Hochschulen zur Nutzung offen. Näheres r 
Nutzungsberechtigung ergibt sich aus § 5 der Ordnung r 

le Einrichtung Sportzentrum vom 17.11.2010. 

Für Studierende und alle übrigen Mitglieder der TU Braunschweig, 
HBK und der Ostfalia ist die Teilnahme an den Veranstal 



des Sportzentrums in der Regel bzw. soweit möglich, 
kostenextensiv. 

(3) Eine Entgeltpflicht ergibt sich grundsätzlich für alle Angebote. Eine
Erhöhung des Entgelts ist immer dann notwendig, wenn ein
Angebot nicht mehr kostendeckend ist, so dass das Defizit über die
Einführung oder Erhöhung von Gebühren aufzufangen ist. Ein
Sportangebot wird danach entgelt- oder gebühren-
erhöhungspflichtig, wenn ein bestimmter, von der 
Sportkommission festgelegter Quotient überschritten wird, der aus 
der Differenz von Einnahmen und Ausgaben, geteilt durch die 
Teilnehmerzahl am jeweiligen Sportangebot ermittelt wird. 

Sportangebote können insbesondere in folgenden Fällen eine 
Erhöhung der Entgelte zur Folge haben: 

3.1 Bei erhöhtem Betreuungsaufwand (z.B. bei Sportarten, in 
denen aus methodisch-didaktischen Gründen die zu 
betreuende Gruppe weniger als 10 Personen umfasst bzw. 
Gruppen, die gleichzeitig von zwei Trainerinnen betreut 
werden müssen). 

3.2 In Sportarten, bei denen teures Sportgerät eingesetzt wird 
3.3 Bei Workshops, Seminaren und Exkursionen des 

Sportzentru ms. 
3.4 Sportarten, die eine Anmietung externer Sportstätten 

erfordern. 
3.5 Bei Unterschreitung der Quotierung. 

§ 3 Bemessung der Entgelte

(1) Die Entgelte sind unter Berücksichtigung der dem Sportzentrum
entstehenden Kosten, insbesondere für Material, Mieten
Personal, festzulegen.

(2) Für nicht studierende Mitglieder und Angehörige wird r
Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen ein erhöhtes
Entgelt erhoben, i.d.R. um 50 % bzw. in Höhe einer angemessenen
Kostenbeteiligung.

( Für nutzungsberechtigte Externe wird für die Teilnahme n
Veranstaltungen des Sportzentrums grundsätzlich ein erhöhtes
Entgelt erhoben, i.d.R. um 100 % bzw. in Höhe ner
angemessenen Kostenbeteiligung.

( 4) Zur Umsetzung der sich aus den vorstehenden Absätzen
ergebenen Grundsätze, wurde eine Gruppenein
vorgenommen, die eine entsprechende Differenzierun
Entgelte und Gebühren ermöglicht.



§ 4 Höhe der Entgelte und Gebühren, Differenzierung nach
Gruppen

(1) Die Höhe der im Wintersemester 2021/2022 zu zahlenden
Entgelte und Gebühren ergibt sich, differenziert nach den Gruppen
A, B und C aus der Anlage 1 zu dieser Ordnung. Unter
Berücksichtigung der Zielgruppen des Sportzentrums und der im
Allgemeinen bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der
nachrangig nutzungsberechtigten Externen wurden die
Nutzungsberechtigten den Gruppen A, B oder C, wie nach stehend
aufgeführt, zugeordnet.

(2) Gruppe A:
Angehörige der Gruppe A zahlen die in der Anlage 1 aufgeführten
Grundbeträge.
Zur Gruppe A gehören:

- Studierende der TU Braunschweig, der HBK und der Ostfalia
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern sie als 
Halbtagsbeschäftigte den Entgeltgruppen TVL 2-8 angehören

- Auszubildende der TU, der HBK und der Ostfalia

(3) Gruppe B:
Angehörige der Gruppe B zahlen in der Regel einen gegenüber der
Gruppe A um 50 % höheren Entgelt- oder Gebührenbetrag.
Der Gruppe B gehören an:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Hochschulen im
Ruhestand befindliche, ehemalige Mitglieder der beteiligten
Hochschulen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studentenwerks 
OstNiedersachsen

- Gasthörerinnen und Gasthörer der TU Braunschweig, der HBK
und der Ostfalia

- Ehepartner und eingetragene Lebensgemeinschaften der
Gruppen A+B für die Bereiche Tanzen (Paartanzen),
Tenniskarten und Sauna

( 4) Gruppe C:
Angehörige der Gruppe C zahlen die Entgelte
entsprechend § 3.3. Nutzungsberechtigte der Gruppe C nen 

ne Anmeldung (online) erst nachrangig Beginn 
l"'C''7CllT"t�:::1ums vornehmen.



Der Gruppe C gehören an: 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Förderern und 
Kooperationspartnern (insbesondere Sportvereine). 

- Personen, die auf gesondertem Antrag zugelassen werden und
denen somit eine Teilnahme ermöglicht wird.

- Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

§ 5 Kursentgelte für Spielgruppen

(1) Nutzungsberechtigte können sich zu freien Spielgruppen
zusammenschließen und haben die Möglichkeit, freie
Nutzungszeiten in Sporthallen und auf Außenanlagen für
bestimmte Zeiträume zu belegen.

(2) Spielgruppen werden vom Sportzentrum grundsätzlich nur
organisatorisch betreut. Ein verantwortlicher Sprecher muss sich
ordnungsgemäß anmelden und hat die entsprechende
Gruppengebühr zu entrichten und eine Teilnehmerliste im
Sportzentrum abzugeben.

(3) Die Höhe des Entgelts richtet sich nach dem Anteil der jeweils
vertretenden Teilnehmenden. Mindestens 50% der teilnehmenden
Personen müssen nachweislich der gleichen Gruppe (A, B oder C)
angehören, um sich in die entsprechende Gruppe einbuchen zu
können.

( 4) Die Entgelte sind für den gesamten angebotenen Zeitraum
(Vorlesungszeit oder Vorlesungsfreie Zeit des Sommer- oder
Wintersemesters) zu entrichten und beziehen sich auf eine
Nutzung von 60 Minuten pro Woche.

(5) Eine detaillierte Aufstellung dieser Entgelte ist als Anlage 2 dieser
Ordnung angefügt.

§ 6 Entgelte für Sportstätten

(1) Die Sportstätten des Sportzentrums können im Rahmen freier
Kapazitäten - ohne Beeinträchtigung der Sportlehrerausbildung
(Mo.-Fr. 8:00-16:30 Uhr) sowie des allgemeinen Hochschulsports
- an universitäre (Priorität 1) und außeruniversitäre Gruppen
(Priorität 2 und 3) vermietet werden.

- 6 -



(2) Eine detaillierte Aufstellung dieser Entgelte ist als Anlage 3 dieser
Ordnung angefügt. Im Übrigen gelten die allgemeinen
Überlassungsbedingungen der TU Braunschweig.

§ 7 Fälligkeit der Entgelte

Die nach dieser Ordnung zu zahlenden Entgelte und Gebühren sind im 
Rahmen der Anmeldung (online) gemäß §§ 4, 5 und 6 unmittelbar zur 
Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt per Einzug im SEPA-Lastschriftverfahren. 
Hierfür sind die erforderlichen Bankdaten gern. § 5 Abs. 2 der Ordnung des 
Sportzentrums anzugeben. 

§ 8 Rücktritt

(1) Wer aus wichtigem Grund von einem angemeldeten Angebot
zurücktreten möchte, hat dies gegenüber dem Sportzentrum vor
Nutzungsbeginn schriftlich anzuzeigen. Eine Rückerstattung
bereits gezahlter Entgelte kann nur aus wichtigem Grund (z.B.
Erkrankung/ Verletzung, Studienartwechsel, Exmatrikulation oder
Arbeitgeberwechsel) erfolgen. Ein schriftlicher Nachweis ist jeweils
zu erbringen. Für die Bearbeitung einer Rückerstattung wird eine
Gebühr in Höhe von 10,- € erhoben, die im Rahmen der
Rückerstattung auch verrechnet werden kann.

(2) Bei einem Rücktritt aus wichtigem Grund während des Semesters
nach Nutzungsbeginn gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe,
dass nur eine anteilige Erstattung ab dem Tag der Beantragung,
nicht jedoch rückwirkend, erfolgen kann.

§ 9 Inkrafttreten

Entgeltordnung tritt am Tage nach der hochschulöffentlichen 
nntmachung in Kraft. 
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Anlage 1 Übersicht Sportangebote allgemein (gültig für das 
WiSe 2021/2022) 
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Anlage 1.1 Sportangebote mit gesonderten Gebühren (WiSe 2021/2022) 

Sportangebote mit gesonderten Gebühren 
Gebühren in € im SS 

Gebühren in € im 

in Euro WS 

Gruppe A B C A B C 

Beachkarte (berechtigt zur Nutzung aller Beachplätze) {Saisonkarte) 10 15 20 - - -

Bowling (pro Spiel-zahlbar vor Ort) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fitnesskarten 

OutdoorFit 3 Monate 10 15 20 10 15 20 

OutdoorFit 6 Monate 15 23 30 15 23 30 

OutdoorFit 12 Monate 25 38 50 25 38 50 

Tota/Fit 3 Monate 35 53 70 35 53 70 

Tota/Fit 6 Monate 70 105 140 70 105 140 

Tota/Fit 12 Monate 130 195 260 130 195 260 

lndoor Cycling 

lndoor Cycling VZ 50 83 100 so 83 100 

lndoor Cyc/ing Ferienkurs 50 83 100 25 42 50 

Kanu 

Basiskarte Kanu (entspricht Zahlung an KWB lx pro Person/Saison= 2 Semester) 12 24 24 :l2 24 24 

Kanu-Kurs VZ 15 23 30 1-5 23 30 

Kanu-Kurs Ferienkurs für Anfänger/ Fortgeschrittene 15 23 30 8 12 16 

Klettern (Sporthalle Beethovenstraße) *Endgültige Gebührenfestlegung abhängig von 
abschließenden Gesprächen mit externen Partnern 

Klettern-Kurs VZ 30 45 60 30 45 60 

Klettern Ferienkurs 30 45 60 15 23 30 

Online-Live Kurse 

Abhängig von Umfang des Angebots; 

Basisangebot Prinzipiell gilt Grundsatz von max. 1€ pro 60 

Minuten Kursangebot 

Specials Abhängig von Art d. Angebot 

Rudern 

Basiskarte Rudern (entspricht Zahlung an RKN (lx pro Person/Semester) 22 55 55 1 22,50 22,50 

Rudern-Kurs VZ 15 23 - 1 2 -

Rudern-Kurs Ferienkurs 15 23 - 8 2 -

s g In 

Ausbildung SBF Binnen (ohne Motor) inkl. Basiskarte im 55* 100 150 200 so 7 00 

Ausbildung SBF Binnen (Zusatz mit Motor)* 140 210 280 50 7 00 

Au bildung SBF See 40 60 80 60 0 1 

�prechfunkzeugnis + Prüfungsgebühren und Lehrmaterial 3 4 

l·r ies Segeln Ba I kart Südsee 15 23 30 

r, ie geln Jahr karte Salzgittersee 40 60 80 

I r<I eg In Wo h n ndkarte Regatta 12 18 24 

1, le g In Jahr kart R gatta 30 45 60 
,-

/usätzll h Ko t n: L hrbu h:~22€, Arztliches Attest:~2s€, 

/
1ruf ung g bühr n:~70 , ab 5516: Versicherung: 30/45/60 € an FVU 

-

qu h 

qua h Kur. vz 65 98 130 65 ')8 l() 

\qua h Kur. ri nkur 65 98 130 33 ' () (,', 
,-

nnl 
"" _,.. 

ft•nnl Kur VL 40 60 80 54 81 IOH 
C. ·-

t1•11ni Kur ri nkur 40 60 80 27 II 1 !,'1 

.., 



Abo Saisonkarte mit Platzbuchung 35 53 70 - - -

Abo Saisonkarte ohne Platzbuchung 25 38 50 - - -

Abo Ferienkarte ohne Platzbuchung 16 24 32 - - -

Abo Wochenende ohne Platzbuchung 10 15 20 - - -

Tageskarte ohne Platzbuchung 3 5 6 - - -

Anlage 2 Kursentgelte für Spielgruppen 

TU Sporthalle ("'27*45m) VZ 30 45 60 30 45 60 

TU Sporthalle (~27*45m) Semesterferien 30 45 60 15 23 30 

TU Sporthalle (~15*27m) VZ 20 30 40 20 30 40 

TU Sporthalle ("'15*27m) Semesterferien 20 30 40 10 15 20 

Rasenkleinfelder VZ 20 30 40 

Rasenkleinfelder Semesterferien 20 30 40 

Kunstrasenplatz VZ 150 200 300 150 200 300 

Kunstrasenplatz Semesterferien 150 200 300 75 100 150 

Anlage 3 Entgelte für die Überlassung von Sportstätten 

6.50/10 15 

3.50/5 7 5 
-----.-��--

mnastikhalle 3.50/5 7 5 

Rasen-Großfeld 6.50/10 15 

Rasen-Kleinfeld 3.50/5 7 5 

LA-Anla e ohne Rasen-Großfeld 3.50/5 7 5 
__ ,.. , �,_.,,-,.._� - -

LA-Anla e mit Rasen-Großfeld 10/15 15 22 

Beachvolle ball ro Feld 3.50/5 5 7 5 
Multlbeachanla e 3.50/5 5 7 5 

Kletterwand inkl. Kletter riffe 16.50/25 25 37, 
�_nstrasenelatz 16.50/25 25 37

t
5 

Tennis latz 3.50/5 5 7 
____ .... ,..._ 

Flnnbahn 3.50/5 5 7,5 
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